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Zwölfte Durchführungsbestimmung* 
zur Transportverordnung 

— Änderung der Sechsten und Zehnten 
Durchführungsbestimmung 
zur Transportverordnung 

vom 14. August 1967

Auf Grund des § 54 der Transportverordnung (TVO) 
in der Fassung der Dritten Verordnung vom 12. Mai 
1966 (GBl. II S. 357) wird zur Änderung der

— Sechsten Durchführungsbestimmung vom 25. April 
1964 zur Transportverordnung — Bestimmungen für 
den Bereich Eisenbahn und Allgemeine Leistungs
bedingungen für Transportverträge mit der Deut
schen Reichsbahn — (GBl. II S. 436) (nachstehend 
Sechste Durchführungsbestimmung genannt)

— Zehnten Durchführungsbestimmung vom 12. Mai 
1966 zur Transportverordnung — Bestimmungen für 
den Bereich Binnenschiffahrt und Allgemeine Lei
stungsbedingungen für Transportverträge mit dem 
VEB Deutsche Binnenreederei — (GBl. II S. 365) 
(nachstehend Zehnte Durchführungsbestimmung ge
nannt)

folgendes bestimmt:

I.

Änderung der Sechsten Durchführungsbestimmung 

§ 1

Der § 6 Abs. 1 der Sechsten Durchführungsbestim
mung erhält folgende Fassung:

„(1) Güterwagen — außer Privat- und Mietwagen — 
sind spätestens 2 Tage, für Exportsendungen 3 Tage, 
für Exportsendungen über Seehäfen 2 Tage vor

11. DB vom 12. August 1966 (GBl. II Nr. 92 S. 587)

dem Bedarfstag bis 13.00 Uhr bei dem Versandbahn
hof unter Angabe des Gutes, des ungefähren Ge
wichtes und des Bestimmungsbahnhofes in der Regel 
schriftlich zu bestellen. Der Bedarfstag beginnt um 
6.00 Uhr und endet nach Ablauf von 24 Stunden.“

II.

Änderung der Zehnten Durchführungsbestimmung

§2

Der § 13 der Zehnten Durchführungsbestimmung er
hält folgende Fassung:

„§ 13

(1) Entsprechend den örtlichen Gegebenheiten kann 
bei weniger als 12 000 t Transportbedarf im Monat 
durch den zuständigen Transportausschuß im Trans
portplanbescheid für Sonnabende, Sonn- und Feier
tage ein höherer Anteil an -der monatlichen Gesamt
transportmenge festgelegt werden.

(2) Der Schiffsraum ist mindestens 4 Tage vor 
Beladebeginn — bei Im- und Exporten mindestens 
6 Tage — bei der zuständigen Schiffahrtsstelle der 
Binnenreederei unter Angabe der Gutart, Menge, 
Ladestelle, Löschstelle des Empfängers und Fracht
zahlers schriftlich zu bestellen. Ein Anspruch auf 
eine bestimmte Bereitstellungsstunde besteht nur im 
kombinierten Transport.“

Der § 15 Abs. 3 Buchst, а der Zehnten Durchführungs- . 
bestimmung wird durch folgende Ziff. 3 ergänzt:

„3. Sonnabend bis spätestens 13.00 Uhr des Vortages 
und für Sonntag bis spätestens 12.00 Uhr des 
Vortages“.


